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B e an t w 0 r·t u n g 

der Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Wiesing~r und Genossen be­
treffend Finanzierung medizinisch 
nicht indizierter Abtreibungen in 
Krankenan~talten (No. 1616/J). 

. . 
... . - -- - . 

Die Abgeordneten Dr.Wiesinger und Genossen haben an 

~iph' folFende Anfragen gerichtet: 

" 

<1. Welche jänrliche fin?-nzielle M~hrbelastung wird den 
.' . . . 

Spitalserhaltern und dem Bund a-q$ d:er:p~fferenz der 
vertraglichen Verpfl~gsko'stensät~e der Krankenkassen 
und den tatsächlichen BetriebskQ~ten prO Tag und Fall 

, " '. . <' .', • '. .' 

· wegen:medizinisch'nicl1t geboten~~ A.-btr~tbungen er-
" -: ,".. .' . .. . '. '" i " ~~ :'-

· wl3.chsen? " 
. ; . . . 

,2. Aus welchep.· r~i tteln wird ein solcher zusätzlic.her ., 
· Abgang abgedeckt· werden können? 

; :: .~! . .:; ,.' 

.... 
. ~ ':. 
f· . 

3~ W~rdefl zu:r Abdeckung eines solchen ~usätzlichen Ab­
g~ngs au~l:t für die qesundheit~polit~k gedachte 
~ehreinnahmen aus ~er Zigarett~npreiserhöhung ver­
wendet werde~? 

4. Sind au~ dem GrUnde derBedec~g eines solchen zu-
· sätziiche~Abgang~wei tere sogenannte tfGesundhei ts­
steuern" für alle Österreicher ge~lant? 

.-,'. ' 
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In Beantwortlmg dieser Anfrage beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1 $) 

Die Frage geht von der p~~ahme aus? daß das Entgelt 
für Leistungen, die in öffentlichen ~rankenanstalten 
in der allgemeinen Gebührenklasse erbracht werden, 
individuell nach "den tatsächlichen Betriebskosten 
pro Tag und Fall", doho nach der Art der jeweils er­
forderlichen Behandlung bemessen wird ... 

Diese Al1..naf1 ... Jne trifft aber nicht zu .. 

Das im Krankenanstaltenrecht für öffentliche Kranken­
anstalten begründete Verpflegskostensystem beruht viel­
mehr auf dem Prinzipv daß als Entgelt für die fu~stalts­
leistungen für all~ Pfleglinge derselben Pflegeklasse 
" " . 
ß:~.~i.clL ~o}1e. nach Verpflegstagen bereclmete Pflegegebühren 
festgesetzt werdeno Hiebei ist es gleichgültig,welcher 

"Art die Leistungen sind p die in den einzelnen Fällen 
erbracht werdeno 

Auch die von den Trägern der Sozialversicherung mit den 
Rechtsträgern der Krankenanstalten vertraglich verein-
. '" 

barten Verpflegskostensätze für die allgemeine" Gebühren-
klasse weisen folglich' prinzipiell keine Differenzieru. .. ·1.g 
in" Richtung der Art der konkreten Anstaltsbehandlung auf. 

Das PrOblem etwaiger Mehrbelastung aus einer "Differenz der 
" . " 

vertraglichen Verpflegskostensätze der Krankenkassen und den 
tatsächlichen Betriebskosten pro Tag und Fall wegen medi­
zinisch nicht gebotener Abtreibungen" kann sich daher'in 
Anbetraoht des bestehenden Verpflegskostensystems gar 
nicht stellen. Die gegenständliche Frage muß demnach ins 
Leere gehen. 

,. 
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Im übrigen ist die Vornahme einer Schwangerschafts­
unterbrechung in medizinischer Hinsicht ein verhältnis­
mäßig einfacher operativer Eingriff. Zur sachgemäßen 
Vornahme eines solchen Eingriffes bedarf es im all­
gemeinen keines besonderen personellen oder sachlichen 
Aufwandes o Außerdem ist die notwendige Aufenthalts­
dauer im Krankenhaus äußerst kurz. 

Schließlich ist zu bedenken, daß durch die MöglicLkeit 
in Hinkunft Schwangerschaftsunterbrechungen in Kranken­
anstalten unter medizinisch optimalen Bedingungen durch­
zuführen, sich Spitalsbehandlungen von Frauen und nach­
geborenen Kindern erübrigen werden p die als Folge von 
Eingriffen notwendig wurden, welche bisher im Dunkel der 
Illegalität unter vielfach obsk~en Bedingungen durch 
unqualifizierte Personen vorgenommen worden sind. Abge­
sehen von dem menschlichen Leid, das solche Schädigungen 
mit sich gebracht hat g waren derartige Behandlungen 
vielfach äußerst langwierig und kostspielig. 

Zu 20) 

Im Hinblick auf die Beantwortung der unter Ziffer 1 
gestellten Anfrage besteht keine Veranlassung für eine 
zusätzliche Abgangsdeckung. 

Zu 30) 

Nein .. 
Im Hinblick auf die Beantwortung der unter Ziffer 1 

gestellten Anfrage besteht keine Veranlassung für cier­
artige Maßnalunen. 

,Zu 4 .. ) 

Nein. 
Im Hinblick auf die Beantwortung der unter Ziffer 1 

gestellten Anfrage besteht keine Veranlassung für der­
artige Maßnahmen 0 

Der 
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